
Das GuKG im Jahr 2023 
zeitgemäß anwenden
Pflege-Management Forum 2023

Dr. Michael Halmich LL.M.
Jurist & Ethikberater im Gesundheitswesen 
Wien, am 28. April 2023

Bücher: www.educa-verlag.at



www.gesundheitsrecht.at 2



www.gesundheitsrecht.at 3

Quelle: Öst. Parlament
Link

https://www.parlament.gv.at/verstehen/gesetzgebung/index.html


Auslegungsmythen 

Viele Gesetzesinterpretationen wurden zur Stammfassung des GuKG 1997 veröffentlicht!

Auslegungsmethoden:

Um die Bedeutung einer Rechtsnorm eindeutig ermitteln zu können, haben sich in der Rechts-
wissenschaft Methoden der Auslegung manifestiert:

− grammatikalische Auslegung (Wortsinn)

− systematische Auslegung (Zusammenschau mit anderen Rechtsvorschriften)

− historische Auslegung (parlamentarische Erläuterungen)

− teleologische Auslegung (Sinn und Zweck einer Regelung / GuKG: Pat.-Schutz, Klarheit für Beruf)
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Überlegungen I  

− Das Recht schafft Ordnung, muss aber auch dem Volk dienlich sein.

− Es gibt oft mehrere Lesarten von Rechtsvorschriften. Verbindliche Auslegung durch Gerichts- oder
Behördenentscheidungen. Die ergehen zum Berufsrecht eher selten.

− Bis dahin: Jurist:innen teilen/diskutieren ihre Meinung. Auch Gesundheitsberufsangehörige oder
Rechtsträger können eine Rechtsauffassung vertreten.

− Idealvorstellungen des Gesetzgebers und die gelebte Realität sind nicht immer hundertprozentig
deckungsgleich.

− Grauzonen-Management (bekannt aus dem Steuer- und Unternehmensrecht / Link)
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https://www.manz.at/grauzonen


Überlegungen II

− Rechtsquellen müssen stets fortentwickelt interpretiert werden; also mit Bezug auf aktuelle
Entwicklungen in der Praxis.

− In Covid-Zeiten wurden diverse Rechtsauslegungen „über Board geworfen“. Dies in Bereichen, in
denen keine Gesetzesänderung vorgenommen wurde.

− Auch Telemedizin / Teletherapie / Telecare zulässig (wird ohne Gesetzesänderung als zulässig interpretiert)
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Überlegungen III

− § 14 GuKG: Berufliche Handlungskompetenzen sind durch DGKP weiterzuentwickeln.

− DGKP müssen dies selbst in die Hand nehmen!

− Zudem sollen Berufsgesetze / Kompetenzprofile maximal gelebt werden! 
=> auch Appell an Träger von Gesundheitseinrichtungen!

Zudem:

− Aussortieren pflegefremder Tätigkeiten

− Assistenz für bürokratische / administrative Tätigkeiten

− effiziente Pflegedokumentation …
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Nun zur Diskussion …
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Dr. iur. Michael Halmich LL.M.

halmich@gesundheitsrecht.at

www.gesundheitsrecht.at 

(mit regelm. Newsletter!)
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